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5 Formen des Sponsorings 

Sportsponsoring Mediensponsoring Kultursponsoring

Sozio- Sponsoring Öko- Sponsoring

Sportsponsoring
Bandenwerbung
Plakate, Hefte
Eintrittskarten

usw

Mediensponsoring
.Fernsehen, 

Radio, Tageszeitung,
Internet usw.

Kultursponsoring
Kunstausstellungen-

Kunstkataloge
usw

Sozio-Sponsoring
Projektförderung 

im 
sozialen Bereich

Öko-Sponsoring
Förderung

im Öko Bereich
Zeitschrift NABU

usw.
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steuerliche Behandlung
beim Sponsor (Firma)

mehrere Möglichkeiten sind denkbar 

Betriebsausgaben 
wenn mit der „Werbung“
wirtschaftliche Vorteile

erwartet werden

Spende
soweit keine Werbemaßnahmen

damit verbunden sind, bzw. 
die bloße Namensnennung

ohne Produktwerbung erfolgt

Kosten der
privaten Lebensführung

bei persönlicher Vorteilnahme
des Firmeninhabers oder Personals
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Merke : Betriebsausgabenabzug

meist günstigste Form.



Behandlung beim Verein 
mehrere Möglichkeiten 

wirtschaftlicher
Geschäftsbetrieb

Vermögensverwaltung

Zweckbetrieb ideeller Bereich

Werbung

nur Namensnennung
?

Vergabe an Dritte
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wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 
„Werbung“

großes Werbeplakat
auch Bandenwerbung usw.

kleine Werbeflächen
mit auffallender Gestaltung

oder Werbung, die über
die Namensnennung des 

Sponsors hinausgeht

Werbung bei Veranstaltungen
des wirtschaftlichen Geschäftsbetr
z.B.Plakate, Festzeitschrift usw.

Rechnung 
erteilen

keine Spende

nur 

mit 

uns

bei Umsatzsteuer
19%



Vermögensverwaltung
Vergabe der Werbung an Dritte - z.B. Werbefirma

Verpachtung der Bande

Beispiel: Die Vermarktung der Bandenwerbung am 
Sportplatz haben Sie mittels Überlassungsvertrag an eine 
ortsansässige Firma übertragen. Ihr Verein erhält hierfür 
einen Betrag von 5000 € (das entspricht 80 % der 
Werbeeinnahmen) . Die Firma behält 20 % für Ihre Arbeit 
ein. Nach Abzug aller Kosten verbleibt ihr ein Gewinn 
von 10 % = 500 Euro. 

Merke: der Werbefirma muss mindestens ein Reingewinn 
von 10 % verbleiben  (angemessener Gewinn)
vgl. AO Anwendungserlass Nr. 9 zu § 67a

Umsatzsteuer 7%



Vermögensverwaltung
Werbung einer Firma mit dem Hinweis auf die 
Unterstützung für den gemeinnützigen Verein

Beispiel: Die Baufirma Schmitt GmbH weist in Ihren 
Werbeanzeigen auf die Unterstützung für den Sportverein 
hin. 

„ Wir sind Hauptsponsor des SV Schienbein o5“

Merke: soweit die Firma (Sponsor)  auf die Unterstützung
hinweist, handelt es sich bei den Einnahmen des Vereins um Einnahmen 

aus der Vermögensverwaltung. 
Weist der Verein auf die Unterstützung hin (z.B. Eintrittkarte

f.d. Handballspiel) ,  handelt es sich um ideelle Einnahmen. Weist der
Verein im Rahmen einer Festveranstaltung darauf hin, handelt es sich

um Einnahmen aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. 

Umsatzsteuer 7%



ideeller Bereich

kleine Flächen - nur Namens-
und Adressangabe des Sponsors

nur namentliche Nennung

Internet

z.B. 
Spielankündigungsplakate am 

Rand

Rückseite Eintrittskarte

Lautsprecheransage

nur namentliche 
Nennung - kein Link 

- sonst WG
Zuwendungs-
bestätigung

erteilen

steuerfrei !!!

Achtung: bei Zusammenhang mit WG =
Einnahmen des WG

Werbegedanke steht im Hintergrund



Beispiele:Beispiele:

Namensnennung auf der Eintrittskarte 
zum Fußballspiel des SV 

Namensnennung auf der 
Eintrittskarte zum Kirmestanz 

Bandenwerbung am Fußballfeld

Werbeplakate beim Musikfest 
im Zelt

Lautsprecheransage beim Sportturnier

Lautsprecheransage im Festzelt

ideeller Bereich

ideeller Bereich

wirtschaftlicher Geschäftsb.

wirtschaftlicher Geschäftsb.

wirtschaftlicher Geschäftsb.

wirtschaftlicher Geschäftsb.



Sponsoringeinnahmen

ideeller Bereich Vermögensverwaltung
wirtschaftlicher
Geschäftsbetrieb

Zuwendungs-
bestätigung erteilen

beim Sponsor kein
Betriebsausgaben-

abzug sondern 
Spendenabzug

für Verein
völlig steuerfrei

Rechnung erteilen

Betriebsausgaben-
abzug beim Sponsor

bei Umsatzsteuerpflicht
des Vereins 

Umsatzsteuer 7 %

Rechnung erteilen

Betriebsausgaben-
abzug beim Sponsor

bei Umsatzsteuerpflicht 
des Vereins

Umsatzsteuer 16/ 19%

Abgabenordnung Anwendungserlass

Nr. 7 bis 10 zu § 64 Absatz 1

Gewinn-
pauschalierung 
15 % möglich



einige Besonderheiten:

Trikotwerbung ist 
immer im 

wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb (WG)

Aufnahme des Firmen-
oder Markennamens
in den Vereinsnamen 

= WG 

Präsentationen im Internet
mit Link zum Sponsor

= WG

Zurverfügungstellung
vonVIP Logen

= WG 
Wert der Kleidung

= Entgelt für Steuerberechnung
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